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	Waldenserkomitee in der deutschen Schweiz
S T A T U T E N
DES VEREINS „WALDENSERKOMITEE IN DER DEUTSCHEN SCHWEIZ“       

	Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11


	Name, Sitz und Zweck

Unter dem Namen „Waldenserkomitee in der deutschen Schweiz“ besteht ein Verein gemäss Art. 60 ff ZGB mit Sitz am Wohnort des Präsidenten.

Er bezweckt die Unterstützung der Waldenser und ihrer Werke in Italien durch Informationen und Sammlungen im innerkirchlichen Raum sowie durch persönliche Begegnungen. Er  ist politisch neutral und ganz seinen gemeinnützigen Zielen der zeitkirchlichen und sozialen Hilfe verpflichtet.

Stimmberechtigte Mitglieder

Mitglieder des Vereins sind die von den evangelisch - reformierten Kantonalkirchen in der Schweiz und dem Diasporaverband bezeichneten Vertreter und Ersatzdelegierten für  das Waldenserkomitee in der deutschen Schweiz.  Dem Verein können in der Regel nicht mehr als zwei stimmberechtigte Mitglieder aus der gleichen Kantonalkirche angehören. Auf Beschluss der Mitgliederversammlung kann ein drittes stimmberechtigtes Mitglied  aus einer Kantonalkirche zugelassen werden. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Verhinderung eines Mitgliedes kann ein von ihm schriftlich ermächtigtes seine Stimme abgeben. Kein Mitglied kann mehr als eine Stimme abgeben.

Mitglied mit beratender Stimme

Die mit der Waldenserkirche verbundenen evangelischen Gemeinden italienischer Sprache in der deutschen Schweiz sowie das HEKS  können je einen Vertreter mit beratender Stimme  stellen. Das HEKS erhält zur Koordination sämtliche Protokolle und andere Unterlagen.

Gäste

Weitere Freunde der Waldenser können zur Mitberatung an die Versammlungen des Waldenserkomitees in der deutschen Schweiz als Gäste eingeladen werden.

Mittel

Das Waldenserkomitee in der deutschen Schweiz beschafft sich seine Mittel durch Sammlungen. Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet dieser nur mit dem Sammelergebnis gemäss jeweiligem Stand.

Verwaltungskosten sind möglichst niedrig zu halten und vorab dem Sammelergebnis zu entnehmen, soweit nicht die evangelisch - reformierten Kirchen dafür direkt aufkommen Der Verein  geht davon aus, dass die persönlichen Spesen der einzelnen Mitglieder von den Kirchen getragen werden, als deren Vertreter sie gelten.
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Die Sammelgelder sind mit Ausnahme eines von der Mitgliederversammlung bestimmten Betrages als Reserve für dringliche Nothilfe möglichst kurzfristig an die begünstigten Institutionen weiterzuleiten.

Organe

       Organe des Vereins sind:

1. Die Mitgliederversammlung;

2. Der Ausschuss (als Vorstand);

3. Die Kontrollstelle.

Mitgliederversammlung

Die Mitglieder treten jeweils in der ersten Hälfte des Kalenderjahres zur ordentlichen Vereinsversammlung zusammen. Ausserordentliche Versammlungen finden auf Beschluss des Ausschusses oder auf Verlangen eines Fünftels der Mitglieder statt.

       Der Mitgliederversammlung steht zu:

1. Wahl des Ausschusses und des Präsidenten;

2. Wahl von zwei Revisoren oder Bezeichnung einer Kontrollstelle im Sinne von Art. 9;

3. Beratung und Beschlussfassung über allgemein Richtlinien für die Arbeit des Waldenserkomitees in der deutschen Schweiz;

4. Beratung und Beschlussfassung über die vom Ausschuss unterbreiteten Programme für Aktionen, Begegnungen und Verwendung der Sammelgelder sowie über alle weiteren, vom Ausschuss  vorgelegten Geschäfte;

5. Abnahme von Jahresbericht und Jahresrechnung;
Die Mitgliederversammlung beschliesst mit einfacher Mehrheit  der anwesenden und vertretenen Mitglieder, wo diese Statuten nicht anderes vorschreiben. In besonderen Fällen kann der Ausschuss zu den in Ziffer vier und fünf genannten Geschäften unter Ansetzen einer Antwortfrist von wenigstens zehn Tagen Zirkularbeschlüsse einholen. Stillschweigen bei Ablauf der gesetzten Frist gilt als Stimmenthaltung.

Zirkularbeschlüsse sind nur gültig, wenn weniger als ein Fünftel der Mitglieder gegen den Antrag gestimmt hat, andernfalls muss die Mitgliederversammlung einberufen werden.

Über Geschäfte, die auf der Traktandenliste nicht vermerkt sind, kann nur Beschluss gefasst werden, wenn zwei Drittel der Mitgliederversammlung Eintreten  beschliessen und an dieser Versammlung wenigstens die Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
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Ausschuss
Der Ausschuss setzt sich aus mindesten drei Mitgliedern zusammen. Er tritt auf Einladung seines Präsidenten zusammen und konstituiert sich im Übrigen durch Wahl eines Quästors und der notwendigen sonstigen Chargen selbst.

Bei Beschlüssen sind alle Mitglieder zur Stimmabgabe verpflichtet. Beschlussfähigkeit besteht, wenn die Mehrzahl der Ausschussmitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit gilt derjenige Antrag als angenommen, für den der Präsident gestimmt hat. Geschäfte, Anträge und Beschlüsse jeder Sitzung sind in einem Protokoll festzuhalten.

      Der Ausschuss

· behandelt alle Geschäfte, die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind;
· fördert die Begegnung zwischen den Waldensern und ihren Werken sowie den evangelisch - reformierten Kirchen (kantonale Behörden, Kirchgemeinden und Pfarrerschaft) und ihren Werken in der Schweiz;

· Stellt die Koordination mir dem HEKS sicher;

· Sorgt für eine zuverlässige und zinstragende Verwaltung der eingegangenen Sammelgelder und deren Verteilung gemäss Zweckbestimmung in Absprache mit dem HEKS;

· Vertritt, in der Regel durch Präsident und Quästor, das Waldenserkomitee in der deutschen Schweiz nach aussen; 

Präsident und Quästor oder ihre Stellvertreter zeichnen je kollektiv zu zweien. Durch einstimmigen Beschluss des Ausschusses kann ihnen in genau umschriebenem Rahmen (z.B. PC) die Einzelunterschrift gewährt werden.

Kontrollstelle

Die Revisoren prüfen die Rechnung und verfassen einen kurzen schriftlichen Bericht zuhanden der Mitgliederversammlung. Anstelle der Revisoren kann die Vereinsversammlung die Rechnungsstelle einer evangelisch - reformierten Kantonalkirche mit Zustimmung der zuständigen Behörde als Kontrollstelle bezeichnen.

Kommissionen und Sachverständige

Die Mitgliederversammlung oder der Ausschuss können für besondere Aktionen und Aufgaben Kommissionen mit befristetem Auftrag bestellen oder Sachverständige beiziehen. Diese sind dem Organ gegenüber verantwortlich, das sie ernannt hat, und können nach aussen nur auftreten, soweit sie mit ihrem Auftrag die Befugnis dazu ausdrücklich erhalten. Spesen sind auf das notwendige Mindestmass zu beschränken.
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Revisions- und Schlussbestimmung

Diese Statuten können jederzeit von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden und vertretenen  Mitglieder abgeändert werden.
Bei einem Antrag auf Auflösung des Vereins ist die Einladung mindestens 30 Tage vor der Versammlung mit einem Eingeschriebenen Brief zu verschicken. Für die Auflösung bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln sämtlicher Mitglieder oder der Einstimmigkeit der anwesenden und vertretenen Mitglieder. Ein allfälliger Liquidationserlös ist einer Nachfolgeorganisation oder dem HEKS zugunsten von Werken der Waldenserkirche zu überweisen.

Diese Statuten sind an der Gründungsversammlung durch das Waldenserkomitee am 29. August  1977 angenommen, rechtgültig erklärt und and der Jahresversammlung vom 24. April 1987 in vorliegender Form bereinigter worden.

Zürich, 29. August 1977 / 24. April 1978


 
Die Präsidentin


M. Römer


Der Protokollführer 


E. Zellweger 
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